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nicht aus eigener Erwerbstatigkeit
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1. (1)Fur Kosten, die dem Land Wien als Trager der Mindestsicherung durch die Zuerkennung von Leistungen zur
Mindestsicherung entstehen, ist dem Land Wien als Trager der Mindestsicherung nach Mal3gabe der folgenden
Bestimmungen Ersatz zu leisten. Ein Anspruch auf Mindestsicherung schlieBt dabei einen Kostenersatzanspruch
des Tragers der Wiener Mindestsicherung nicht aus.

2. (2)Ersatzpflichtig sind Personen, die Leistungen der Mindestsicherung beziehen oder bezogen haben, nach
Mal3gabe der folgenden Bestimmungen:

1. 1.Personen, soweit sie ein Einkommen oder Vermd&gen haben oder hatten, das zum Zeitpunkt der
Zuerkennung der Mindestsicherung zu berucksichtigen gewesen ware, der zustandigen Stelle (8 31 Abs. 2)
aber nicht bekannt war. Die Ersatzpflicht besteht in voller Hohe der erhaltenen Leistungen und unabhangig
davon, ob die Personen weiterhin Leistungen der Mindestsicherung beziehen oder das Vermdgen noch
vorhanden ist. Es sind jene Kosten zu ersetzen, die dem Trager der Wiener Mindestsicherung durch
Hilfegewahrungen in den letzten zehn Jahren der Hilfeleistung entstanden sind. Stichtag fiir die Berechnung
der Frist ist der letzte Tag des Jahres, in dem Leistungen an die Ersatzpflichtige oder den Ersatzpflichtigen
geflossen sind.

2. 2.Personen, soweit sie nach oder wahrend des Bezuges von Leistungen der Mindestsicherung zu Vermégen
oder Einkommen, das nicht aus eigener Erwerbstatigkeit stammt, gelangen. Die Ersatzpflicht besteht in
voller Hohe der vor und nach Erlangung des Vermdégens erhaltenen Leistungen sowie unabhangig davon, ob
die Personen weiterhin Leistungen der Mindestsicherung beziehen oder das Vermdgen noch vorhanden ist.
Es sind jene Kosten zu ersetzen, die dem Trager der Mindestsicherung durch Hilfegewahrungen in den
letzten drei Jahren der Hilfeleistung entstanden sind. Stichtag fir die Berechnung der Frist ist der letzte Tag
des Monats, in dem Leistungen an die Ersatzpflichtige oder den Ersatzpflichtigen geflossen sind.

3. (3)Uber die Verpflichtung zum Kostenersatz ist mit Bescheid zu entscheiden. Die Behérde ist berechtigt, die
Aufrechnung gegen Anspriche auf Leistungen der Wiener Mindestsicherung zu verfugen.

4. (3a)Der Ersatz der Kosten kann in Teilbetragen erfolgen oder unterbleiben, wenn der Ersatz der Kosten eine
Notlage herbeifiihren wiirde oder der Betrag unbedeutend ist. Darlber entscheidet die Behdrde mit Bescheid.

5. (4)Ersatzpflichtig sind dartber hinaus die erbserklarten Erbinnen und Erben nach dem Tod der Personen, die
Leistungen der Mindestsicherung bezogen haben. Die Ersatzforderung wird mit dem Tag des Todes fallig. Soweit
eine Zahlung aus dem Nachlass nicht erlangt werden kann, erlischt die Forderung. Weitere Ersatzforderungen
gegen Erbinnen und Erben nach Einantwortung sind nicht zuldssig. Es sind jene Kosten zu ersetzen, die dem
Trager der Wiener Mindestsicherung durch Hilfegewahrungen in den letzten zehn Jahren der Hilfeleistung
entstanden sind. Stichtag fur die Berechnung der Frist ist der letzte Tag des Jahres, in dem Leistungen an die
Ersatzpflichtigen geflossen sind.

6. (5)Ersatz ist im Umfang der durch die Hilfegewdhrung an die Bedarfsgemeinschaft entstandenen Kosten zu
leisten. Alle anspruchsberechtigten Personen, denen als Bedarfsgemeinschaft Hilfe zuerkannt wurde, sind
solidarisch zum Ersatz der Kosten verpflichtet.

7. (6)Der Kostenersatzanspruch des Tragers der Wiener Mindestsicherung verjahrt drei Jahre nach Kenntnis der
Umstande, die die Ersatzpflicht begriinden.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/wmg/paragraf/31
file:///

	§ 24 WMG Kostenersatz bei Vermögen oder Einkommen, das nicht aus eigener Erwerbstätigkeit stammt
	WMG - Wiener Mindestsicherungsgesetz


